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AKWL aktuell Nr. 20/2020 
NRW-Landesverordnung: Maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Land NRW hat die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ange-
passt. Für Apotheken ergibt sich daraus eine relevante Änderung in § 5 Abs. 6: 
  
„Alle Einrichtungen haben die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Ver-
meidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Per-
sonen zu treffen. Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwesenden Kunden darf eine Person pro 
zehn Quadratmeter der für Kunden zugänglichen Lokalfläche nicht übersteigen.“ 
 
Die Änderung gilt ab heute und ist (vorerst) bis zum Ablauf des 19. April befristet. 
 
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen 
 
 
Gabriele Regina Overwiening     Dr. Andreas Walter 
Präsidentin       Hauptgeschäftsführer 

An alle Apotheken in Westfalen-Lippe 


